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Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze 1. Leistungen der Kardio-MRT können

nicht nach der EBM-
Gebührenordnungsposition 34430
abgerechnet werden, weil hierunter nur
morphologische MRT-Untersuchungen
fallen.
2. Unabhängig hiervon steht der
Abrechnung der Kardio-MRT als
vertragsärztliche Leistung zurzeit
entgegen, dass es sich hierbei um eine
neue Untersuchungsmethode iSv § 135
Abs 1 S 1 SGB V handelt.

Normenkette SGB V § 106a Abs 2 S 1; § 135 Abs 1 S 1
EBM Nr 34430

1. Instanz

Aktenzeichen S 24 KA 148/15
Datum 10.04.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 KA 29/19
Datum 28.09.2022

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des SozialÂgerichts
Hannover vom 10. April 2019 geÃ¤ndert.

Â 

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
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Â 

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt die Kosten des Rechtsstreits.

Â 

Die Revision wird zugelassen.

Â 

Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 2.103,50 Euro festÂ-
gesetzt.

Â 

Â 

Tatbestand

Â 

Streitig ist die RechtmÃ¤Ã�igkeit einer sachlich-rechnerischen Richtigstellung in
Bezug auf die Abrechnung kernspintomographischer Untersuchungen des Herzens
(sog Kardio-MRT) als Leistungen nach der GebÃ¼hrenordnungsposition (GOP)
34430 des EinheitÂlichen BewertungsÂmaÃ�stabs fÃ¼r vertragsÂÃ¤rztliche
Leistungen (EBM).

Â 

Die KlÃ¤gerin ist TrÃ¤gerin eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in J.,
das an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnimmt. In dem MVZ waren im Quartal
I/2014 acht FachÂÃ¤rzte fÃ¼r Diagnostische Radiologie und zwei FachÃ¤rzte fÃ¼r
NuklearÂmedizin tÃ¤tig.

Â 

Mit Honorarbescheid vom 14. Juli 2014 setzte die beklagte KassenÃ¤rztliche
Vereinigung (KÃ�V) die VergÃ¼tung des MVZ fÃ¼r das Quartal I/2014 fest. Hierbei
strich sie die in Ansatz gebrachte GOPÂ 34430 EBM im Wege der sachlich-
rechnerischen Richtigstellung in 160 FÃ¤llen, in denen die Ã�berweisung durch
einen Kardiologen erfolgt war. Zuvor hatte sie in einem RundÂschreiben an ihre
Mitglieder (vom November 2013) darauf hingewiesen, dass die ambulante
DurchfÃ¼hrung einer Kardio-MRT keine vertragsÃ¤rztliche Leistung darstelle und
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nicht mit der GOP 34430 EBM abgerechnet werden kÃ¶nne.

Â 

Die KlÃ¤gerin erhob Widerspruch gegen den Honorarbescheid und beanstandete,
dass die von ihr erbrachten und abÂgeÂrechÂneten MRT des Herzens ab dem
streitgegenstÃ¤ndlichen Quartal nicht mehr vergÃ¼tet wÃ¼rden, obwohl sie als
MRT-Untersuchungen des Thorax nach der GOP 34430 EBM berechnungsfÃ¤hig
seien. FÃ¼r vor diesem Quartal liegende ZeitrÃ¤ume habe die Beklagte zugunsten
des MVZ eine PraxisÂbesonderheit hinsichtlich dieser GOP anerkannt, wenn die
Leistung auf Ã�berweisung eines Kardiologen erfolgte. In solchen FÃ¤llen sei
UntersuchungsÂgegenstand naturgemÃ¤Ã� primÃ¤r das Herz. Die KassenÂÃ¤rztÂ-
liche BundesÂÂvereinigung (KBV) habe in einem Verfahren vor dem BundesÂ-
sozialÂgericht (BSG) dahin Stellung genommen, dass der EBM fÃ¼r MRT-UnterÂ-
suchungen des Herzens derzeit zwar keine eigene Berechnungsgrundlage enthalte,
hilfsweise aber â��allenÂfalls die Leistung nach der Nr. 34430 â�� Â MRT
Untersuchung des Thorax â�� herangezogen werdenâ�� kÃ¶nne; ausgenommen
seien dabei MRT-UnterÂsuchungen und MRT-Angiographien der HerzÂkranzÂ-
gefÃ¤Ã�e. Die Richtlinien des Gemeinsamen BundesÂausÂschusÂses (GBA) Ã¼ber
Kriterien zur QualitÃ¤tsbeurteilung in der Kernspintomographie (QBK-RL) legten
Anforderungen fÃ¼r MRT-Untersuchungen zur HerzÂmorphologie, Herzfunktion und
Herzperfusion fest; damit werde eine entsprechende LeistungsÂerbringung von den
VertragsÂpartnern vorausgesetzt. Zudem folge aus der Vereinbarung von
QualifikationsÂvoraussetzungen zur DurchÂfÃ¼hrung von Untersuchungen in der
KernspinÂtomographie (Kernspintomographie-VereinÂbarung), dass MRT des
Herzens als zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abrechenbare
Leistungen zulÃ¤ssig seien. Das BSG habe bereits unmissverstÃ¤ndlich
entschieden, dass die LeistungsÂerbringung von MRT des Herzens von der GOP
34430 EBM umfasst werde. Die davon abweichende Auffassung der Beklagten und
die mittlerweile geÃ¤nderte Auffassung der KBV erwiesen sich damit als unÂ-
zutreffend, sodass die gestrichenen Leistungen zu vergÃ¼ten seien. 

Â 

Daneben erhob die KlÃ¤gerin weitere Einwendungen gegen den Honorarbescheid,
ua in Bezug auf dort vorgenommene sachlich-rechnerische RichtigÂstellungen
hinsichtlich der GOP 34505 EBM, die im vorliegenden Rechtsstreit jedoch nicht mehr
streitbefangen sind.

Â 
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Mit Teilwiderspruchsbescheid vom 19. MÃ¤rz 2015 (den ProzessbevollmÃ¤chtigten
der KlÃ¤gerin am Folgetag zugegangen) wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck, soweit er sich gegen die sachlich-rechnerischen Richtigstellungen der
GOPen 34430 und 34504 EBM richtete. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie in Bezug auf
die GOP 34430 EBM aus, dass eine Kardio-MRT derzeit keine vertragsÃ¤rztliche
Leistung darstelle und folglich nicht Ã¼ber die GOP abgerechnet werden kÃ¶nne.
Dem Wortlaut des EBM nach sei die GOP primÃ¤r auf die Darstellung der Lunge
mittels MRT ausgerichtet; nur die dafÃ¼r notwendigen qualitativen und technischen
Anforderungen seien in die Leistungslegende eingeflossen. DemgegenÃ¼ber sei die
Kardio-MRT mit ihren spezifischen technischen, qualitÃ¤tsÂbedingten und
kalkulatorischen Grundlagen derzeit nicht im EBM abgebildet. Die GOP 34430 EBM
bilde die Aufnahme des Thorax zur Darstellung der Struktur des Gewebes ab. Bei
der Kardio-MRT handele es sich dagegen um eine Leistung im Bereich der
dynamischen FunktionsÂdiagnostik, die deutlich Ã¼ber die Darstellung des Thorax
bzw des Herzens mittels MRT hinausÂgehe. Die zitierte Entscheidung des BSG stehe
dem nicht entgegen, da die AbrechenÂbarkeit der GOP dort lediglich als
Randfeststellung erwÃ¤hnt werde, nicht aber Gegenstand des Tenors und somit
nicht in Rechtskraft erwachsen sei.

Â 

Am 20. April 2015 hat die KlÃ¤gerin beim Sozialgericht (SG) Hannover Klage
erhoben und dort auf ihr Vorbringen im Widerspruchsverfahren verwiesen. Zur
StÃ¼tzung ihres Vorbringens hat sie eine Abschrift der Stellungnahme der KBV vom
5. Juli 2006 im Verfahren B 6 KA 1/05 R beim BSG vorgelegt. ErgÃ¤nzend hat sie die
Auffassung vertreten, dass es sich bei der Untersuchung des Herzens mittels MRT
nicht um eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode iSv Â§Â 135 Abs 1
SÂ 1 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch (SGB V) handele, fÃ¼r die zunÃ¤chst eine
AnÂerkennung durch den GBA erforderlich wÃ¤re. Nach der hierzu ergangenen
Rechtsprechung des BSG erfÃ¼lle nicht jede einzelne in der vertragsÂÃ¤rztÂlichen
Versorgung erbringbare therapeutische Leistung die VorausÂsetzungen einer neuen
UnterÂsuchungs- oder Behandlungsmethode, weil die einzelne Leistung oftmals nur
ein BestandÂteil eines methodischen Konzepts sei. Vorliegend gehe es nur um ein
einzelnes Organ, wÃ¤hrend die Untersuchungsmethode â��KernspinÂtomoÂ-
graphieâ�� anÂerkannt sei. Die persÃ¶nliche und apparative Ausstattung folge aus
der KernspinÂtomoÂgraphie-Vereinbarung und die MethoÂde
â��Kernspintomographieâ�� weise keine abweichende hohe KomplexitÃ¤t der
technischen AblÃ¤ufe gegenÃ¼ber den anderen, unstreitig zulÃ¤ssigen und
abrechenÂÂbaren KernspinÂtomoÂgraphien auf. Es sei auch nicht ersichtlich, dass
die Methode neue oder nicht ausreichend erforschte Risiken der Untersuchung des
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Herzens mit sich bringt. Die Untersuchung selbst sei in den Verfahren der
Kernspintomographie im WesentÂlichen identisch. Die Frage der Auswertung des
BildÂmaterials sei keine Frage der Methode, sondern der Qualifikation des
Untersuchenden. Einem diesbezÃ¼glichen Risiko kÃ¶nne schon vom Ansatz her
nicht mit einer Ã�berprÃ¼fung des Nutzens, der mediÂzinischen NotwendigÂkeit
und der WirtÂschaftÂlichkeit der Ã¤rztlichen Leistung nach dem allgemeinen Stand
der wissenÂschaftÂlichen Erkenntnisse im Rahmen des Â§ 135 AbsÂ 1 S 1 SGB V
begegnet werden. Im Ã�brigen lÃ¤gen QualitÃ¤tsÂÂÂvoraussetzungen fÃ¼r die
Untersuchung des Herzens vor. Dies kÃ¶nne nur so verÂstanden werden, dass
Kernspintomographien des Herzens Leistungen der GKV sind.

Â 

Mit Urteil vom 10. April 2019 hat das SG den Honorarbescheid fÃ¼r das Quartal
I/2014 in Gestalt des Teilwiderspruchsbescheides vom 19. MÃ¤rz 2015 hinsichtlich
der Berichtigung der GOP 34430 EBM in 160 FÃ¤llen aufgehoben und die Beklagte
verurteilt, die GOP 34430 EBM in 160 FÃ¤llen nachzuvergÃ¼ten. Im Ã�brigen (dh
soweit sich die Klage gegen die sachlich-rechÂnerische Berichtigung der GOP 34504
EBM gerichtet hat) hat es die Klage abgewiesen. Aus dem Wortlaut der GOP 34430
EBM ergebe sich deutlich, dass damit auch das Herz habe erfasst werden sollen.
Bereits die Ã�berschrift beschreibe eine KÃ¶rperregion und nicht ein bestimmtes
Organ; damit folge die Ã�berschrift der Systematik der weiteren Ziffern des
Abschnitts 34.4 EBM. Es erscheine daher wenig Ã¼berzeugend, in den obligaten
Leistungsinhalt einen Organbezug hineinÂÂzulesen. Zudem wÃ¼rden von der
PrÃ¤ambel zum Abschnitt 34.4 EBM nur die HerzkranzÂgefÃ¤Ã�e als UnterÂ-
suchungsÂgegenstand ausgeschlossen. Dieser explizite Ausschluss wÃ¤re nicht
notwendig, wenn das Herz von vornherein nicht Untersuchungsgegenstand sein
kÃ¶nnte. UnabhÃ¤ngig hiervon wÃ¤re anderenfalls nicht erklÃ¤rbar, warum MRT-
Untersuchungen des Herzens Gegenstand der QBK-RL sind. Die Beklagte sei in der
Vergangenheit selbst zur gleichen Rechtsauslegung gelangt und habe die GOP
34430 EBM bei Leistungen auf Ã�berÂweisung von Kardiologen als
Praxisbesonderheit des MVZ der KlÃ¤gerin anerkannt. 

Â 

Gegen das ihr am 16. April 2019 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 16. Mai 2019
Berufung beim Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen eingelegt. Sie ist
der Auffassung, dass die von der KlÃ¤gerin erbrachte und hier
streitgegenstÃ¤ndliche Form der Kardio-MRT-UnterÂsuchung mit funktionaler
Darstellung des Herzens nicht unter den LeistungsÂinhalt der GOP 34430 EBM
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subsumiert werden kÃ¶nne. Zwar sei dem SG dem Grunde nach zuzustimmen, dass
der Wortlaut der GOP auch die Untersuchung des Herzens mittels MRT einschlieÃ�e.
Dies erklÃ¤re sowohl die vormals der KlÃ¤gerin gewÃ¤hrte Praxisbesonderheit als
auch die AufÂnahme in die QBK-RL. Das SG habe sich jedoch nur pauschal ohne
Differenzierung zwischen den verschiedenen Untersuchungsmethoden mit MRT-
Untersuchungen des Herzens auseinÂanderÂÂgesetzt. Im GegenÂsatz zu Ã¼blichen
morphologischen und anatomischen Darstellungen im Rahmen von MRT-
Untersuchungen handele es sich beim Kardio-MRT um eine funktionelle Darstellung
des Herzens, wÃ¤hrend EKG-gesteuert Informationen (zB Ã¼ber die Pumpfunktion
sowie Wandbewegungsfunktion) gesammelt wÃ¼rden. Diese Ã¼ber die
anatomische Darstellung des Herzens im Rahmen einer klassischen MRT-
Untersuchung des Mediastinums hinausÂgehende funktionelle Darstellung des
Herzens stelle damit eine eigene, von der herÂkÃ¶mmÂlichen MRT-Untersuchung
deutlich separate Untersuchungsmethode dar. Dies werde auch in der AnlÂ 1 zur
Kernspintomographie-Vereinbarung deutlich, in der gesonderte technische
Ausstattungen fÃ¼r kardiologische Untersuchungen gefordert wÃ¼rden. So beziehe
sich die Forderung nach Cine-Gradientenechos â�� die eine extrem schnelle
Bilderzeugung (um 20-30 Bilder pro Sekunde bzw Herzzyklus) erlaubten â��
letztendlich auf die Untersuchung der HerzÂfunktion. FÃ¼r eine rein
morphologische Untersuchung sei diese dagegen nicht in diesem MaÃ�e
erforderlich. Eine Abrechnung der Kardio-MRT-Untersuchung mittels der GOP 34430
EBM sei damit nicht mÃ¶glich, da es sich um eine neue Untersuchungsmethode
handele, die bisher nicht im EBM abgebildet sei. Diese EinschÃ¤tzung sei zuletzt
von der KBV geteilt worden. 

Â 

Die fehlende AbrechnungsÂmÃ¶glichkeit Ã¼ber den EBM werde auch daran
deutlich, dass im Jahr 2016 mit einigen Krankenkassen ein Vertrag zur besonderen
Versorgung von Versicherten mit ua Kardio-MRT geschlossen worden sei. Die
VergÃ¼tung fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung des Kardio-MRT fÃ¼r den teilnehmenden
Radiologen liege dabei derzeit bei 561,36 Euro. Da die VergÃ¼tung fÃ¼r die GOP
34430 EBM dagegen derzeit um 130,00 Euro liege, sei eindeutig, dass die Leistung
nicht bereits Ã¼ber den EBM abrechenbar sei. Anderenfalls hÃ¤tten die
teilnehmenden KrankenÂkassen keinerlei Interesse an einer derart hÃ¶heren
VergÃ¼tung der Leistung.

Â 

Die Beklagte beantragt,
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Â 

das Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 10. April 2019 zu Ã¤ndern und die Klage
insgesamt abzuweisen.

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie verteidigt die erstinstanzliche Entscheidung. Die von der Beklagten
angesprochene Differenzierung zwischen verschiedenen Untersuchungsmethoden
sei unerheblich, da es allein um die Anerkennung von MRT-Untersuchungen des
Herzens im Rahmen der Abrechnung nach der GOP 34430 EBM gehe. Die mit
einzelnen Krankenkassen abgeschlossenen VertrÃ¤ge Ã¤nderten nichts an der
Abrechenbarkeit von MRT des Herzens nach dieser GOP. Daraus lasse sich allenfalls
herleiten, dass die Erbringung dieser Leistungen Ã¼ber den EBM zu gering
vergÃ¼tet werde. SchlieÃ�lich gehe auch der GBA ausweislich der Tragenden
GrÃ¼nde zu seinem Beschluss Ã¼ber eine Ã�nderung der Richtlinie ambulante
spezialfachÃ¤rztliche Versorgung Â§ 116b SGB V vom 19. Dezember 2019 von der
AbrechnungsfÃ¤higkeit von Kernspintomographien des Herzens nach der GOP
34430 EBM aus.

Â 

Im Dezember 2020 hat die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Kardiologie â�� Herz- und
KreislaufÂforschung e.V. (DGK) bei dem Bewertungsausschuss (BewA) einen Antrag
auf Auskunft gemÃ¤Ã� Â§Â 87 Abs 3e S 4 SGB V gestellt, ob die AufÂnahme der
neuen Leistung â��Kardiale MagnetresonanzÂtomographie (Kardio-MRT)â�� in den
EBM in eigener ZustÃ¤ndigkeit des BewA beraten werden kÃ¶nne oder ob es sich
dabei um eine neue Methode handelt, die nach Â§ 135 Abs 1 S 1 SGB V zunÃ¤chst
einer Bewertung durch den GBA bedÃ¼rfe. Daraufhin hat der Erweiterte BewA
(EBewA) in seiner 73. Sitzung am 18. Mai 2021 festgestellt, dass die Leistung
Kardiale MagnetÂresonanzÂtomographie (Kardio-MRT) bei den Indikationen stabile
Koronare HerzÂkrankÂheit (KHK), Kardiomyopathie und Myokarditis nicht als
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abrechnungsfÃ¤hige Leistung im EBM abgebildet sei, sondern eine neue Methode
gemÃ¤Ã� Â§ 135 Abs 1 SGB V darstelle. AnschlieÃ�end hat der GBA durch
Beschluss vom 21. Oktober 2021 festgestellt, dass der Einsatz der Kardio-MRT in
der Diagnostik der drei genannten Indikationen eine neue UnterÂsuchungsmethode
iSd Â§ 135 Abs 1 S 1 SGBÂ V darstelle.

Â 

Auf Anforderung des Senats hat der BewA den Antrag der DGK, den Beschluss des
GBA vom 21. Oktober 2021 sowie die Tragenden GrÃ¼nde zu diesem Beschluss
vorgelegt.

Â 

Die KlÃ¤gerin ist der Auffassung, dass die Auskunft des BewA gegenÃ¼ber Dritten
und damit auch ihr gegenÃ¼ber nicht verbindlich sei. Sofern der BewA die Auskunft
als Klarstellung des EBM verstehen mÃ¶chte, fehle es an einer
ErmÃ¤chtigungsgrundlage. Im Ã�brigen sei die Auskunft falsch.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf den Inhalt der Prozessakte und der beigezogenen
Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Zu Unrecht hat das SG
den HonorarÂbescheid fÃ¼r das Quartal I/2014 teilweise aufgehoben und die
Beklagte verpflichtet, die im Wege der sachlich-rechnerischen Richtigstellung
gestrichenen Leistungen nach der GOP 34430 EBM in 160 FÃ¤llen nachÂzuÂ-
vergÃ¼ten.

Â 

A. Im Berufungsverfahren ist der HonorarÂbescheid fÃ¼r das Quartal I/2014 in
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Gestalt des TeilÂwiderspruchsbescheides vom 19.Â MÃ¤rz 2015 nur noch insoweit
Gegenstand der Klage (Â§ 95 SozialÂgerichtsgesetz ), als die Beklagte Leistungen
nach der GOP 34430 EBM in 160 FÃ¤llen sachlich-rechnerisch berichtigt hat.
DemgegenÃ¼ber hat eine Ã�berprÃ¼fung der erstÂinstanzÂlichen Entscheidung im
Berufungsverfahren nicht zu erfolgen, soweit das SG die Klage im Ã�brigen
abgewiesen hat, mithin insoweit, als sich die Klage ursprÃ¼nglich auch gegen die
sachlich-rechnerische Richtigstellung von Leistungen nach der GOP 34504 EBM
richtete. Denn die KlÃ¤gerin hat ihrerseits keine Berufung eingelegt, sodass die
Entscheidung des SG im Umfang der Klagabweisung gemÃ¤Ã� Â§ 141 Abs 1 Nr 1
SGG rechtskrÃ¤ftig und damit fÃ¼r die Beteiligten bindend geworden ist.

Â 

B. Bei Zugrundelegung des erkennbaren Begehrens der KlÃ¤gerin hat das SG die
Klage zutreffend als Anfechtungs- und Leistungsklage ausgelegt, die gemÃ¤Ã� Â§
54 Abs 1 und 4 SGG statthaft (so zum Fall der quartalsgleichen Richtigstellung: BSG,
Urteil vom 12. Dezember 2012Â â�� B 6 KA 5/12 R, SozR 4-2500 Â§ 115 Nr 1; Urteil
vom 26. Juni 2019 â�� B 6 KA 8/18 R, SozR 4-2500 Â§ 87 Nr 36) und auch im
Ã�brigen zulÃ¤ssig ist. 

Â 

C. Die Klage ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Die im Honorarbescheid fÃ¼r das Quartal
I/2014 in Gestalt des Teilwiderspruchsbescheides vom 19. MÃ¤rz 2015
vorgenommene sachlich-rechnerische Richtigstellung ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt
die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Die Beklagte hat die VergÃ¼tung der
abgerechneten Leistungen nach der GOP 34430 EBM in 160 FÃ¤llen zu Recht
verweigert.

Â 

I. Rechtsgrundlage der sachlich-rechnerischen Richtigstellung ist Â§ 106a Abs 2 S 1
SGB V (idFd Gesetzes zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung
vom 14.Â November 2003, BGBl I 2119). Danach stellt die KÃ�V die sachliche und
rechnerische Richtigkeit der Abrechnungen der VertragsÃ¤rzte fest; nach Â§ 72 Abs
1 S 2 SGB V gilt dies fÃ¼r die Abrechnungen der MVZ entsprechend.

Â 

Die PrÃ¼fung der Abrechnungen der an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung
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teilnehmenden Ã�rzte und Einrichtungen auf sachlich-rechnerische Richtigkeit zielt
auf die Feststellung, ob die Leistungen rechtmÃ¤Ã�ig, also im Einklang mit den
gesetzlichen, vertraglichen und satzungsÂrechtlichen Vorschriften des
Vertragsarztrechts â�� mit Ausnahme des Wirtschaftlichkeitsgebots â�� erbracht
und abgerechnet worden sind (BSG, Urteil vom 21. MÃ¤rz 2018Â â�� B 6 KA 47/16 R
, SozRÂ 4-2500 Â§ 106a Nr 18 mwN). 

Â 

II. Die regelmÃ¤Ã�ig und so auch hier einzige Tatbestandsvoraussetzung fÃ¼r eine
sachlich-rechnerische Richtigstellung ist hinsichtlich der vom MVZ der KlÃ¤gerin in
Ansatz gebrachten LeisÂtungen nach der GOP 34430 EBM in 160 FÃ¤llen erfÃ¼llt.
Die Honorarabrechnung ist insoweit fehlerhaft, weil die erbrachten und
abgerechneten Kardio-MRT-Untersuchungen keine abrechÂnungsÂfÃ¤higen LeisÂ-
tungen iS dieser GOP sind.

Â 

1. Dabei steht zwischen den Beteiligten nicht im Streit, dass das MVZ der KlÃ¤gerin
in den dem Rechtsstreit zugrundeliegenden FÃ¤llen jeweils eine funktionelle
Darstellung des Herzens erbracht und abgerechnet hat, die als Leistung der
dynamischen Funktionsdiagnostik Ã¼ber eine rein anatomische bzw
morphologische Darstellung des Herzens hinausÂgeht.

Â 

Dies hat die Beklagte im TeilwiderÂspruchsbescheid vom 19. MÃ¤rz 2015 sowie in
der BerufungsÂbegrÃ¼ndung vom 5. Juli 2019 unwidersprochen dargelegt und dazu
erlÃ¤uternd ausgefÃ¼hrt, dass wÃ¤hrend der Kardio-MRT EKG-gesteuert
Informationen zB Ã¼ber die Pumpfunktion (Volumetrie) sowie die WandÂ-
bewegungsÂfunktion gesammelt wÃ¼rden. Soweit sie Ã¼berdies auf die nach Ziff 9
der Anl I zur Kernspintomographie-Vereinbarung geforderte besondere technische
Ausstattung fÃ¼r kardioÂlogische Untersuchungen hingewiesen hat, findet sich dort
zwar keine Differenzierung zwischen rein morphologischen und funktionellen
Aufnahmen. Die danach bei kardiologischen Untersuchungen allgemein
erforderlichen Cine-Gradientenechos ermÃ¶glichen jedoch mit um 20-30 Bildern pro
Sekunde bzw Herzzyklus eine extrem schnelle Bilderzeugung, durch die eine
funktionelle Bewertung des Herzens erst ermÃ¶glicht wird. FÃ¼r eine rein
morphologische UnterÂsuchung im Rahmen einer herkÃ¶mmlichen MRT-
Untersuchung des Thorax ist diese nach dem Inhalt der Anl I zur
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Kernspintomographie-Vereinbarung demgegenÃ¼ber nicht erforderlich. 

Â 

Die KlÃ¤gerin ist den vorgenannten Darlegungen der Beklagten in der Sache auch
gar nicht entgegengetreten. Dabei geht die MRT-UnterÂsuchung mit funktioneller
Darstellung des Herzens auch nach ihren AusfÃ¼hrungen (Berufungserwiderung
vom 22. Januar 2020, S 2 aE) Ã¼ber die Darstellung klassischer MRT-
Untersuchungen hinaus.

Â 

2. Die Kardio-MRT ist keine Leistung nach der GOP 34430 EBM.

Â 

a) Die im Abschnitt 34.4 EBM (â��Magnet-Resonanz-Tomographieâ��) normierte
GOPÂ 34430 EBM lautete im Quartal I/2014:

Â 

â��MRT-Untersuchung des Thorax

Obligater Leistungsinhalt

â�� Darstellung in 2 Ebenen

â�� Darstellung

Â Â  â�� des Mediastinums

Â Â  und/oder

Â Â  â�� der Lunge

Fakultativer Leistungsinhalt

â�� Kontrastmitteleinbringung(en)â��.

Â 
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Die PrÃ¤ambel des Abschnitts 34.4 EBM enthÃ¤lt ferner folgende Regelungen:

Â 

â��4. â�¦ MRT-Untersuchungen der HerzkranzgefÃ¤Ã�e sowie MR-Spektoskopien
sind kein LeistungsÂbestandteil der GebÃ¼hrenordnungspositionenâ�¦ 34430â�¦

Â 

6. MRT-Untersuchungen und MRT-Angiographien der HerzkranzgefÃ¤Ã�e kÃ¶nnen
nicht mit den GebÃ¼hrenordnungspositionen des Abschnitts 34.4 berechnet
werden.â��

Â 

b) Der Umstand, dass Kardio-MRT bzw MRT-Untersuchungen des Herzens im
Wortlaut der GOP 34430 EBM nicht als abrechenbare Leistung aufgefÃ¼hrt sind,
schlieÃ�t es fÃ¼r sich genommen nicht aus, dass MRT-Untersuchungen des Herzens
im Rahmen der vertragsÃ¤rztlichen VersorÂgung erbracht und im Einklang mit der
Leistungslegende dieser GOP abÂrechÂnungsfÃ¤hig sein kÃ¶nnen (so auch BSG,
Urteil vom 11. Oktober 2006 â�� B 6 KA 1/05 R, SozR 4-2500 Â§ 135 Nr 10, Rn 14;
BSG, Urteil vom 2. April 2014 â�� B 6 KA 24/13, SozR 4-2500 Â§ 135 NrÂ 21, Rn 25).
Allerdings kann es sich nur um andere Untersuchungen als die ausdrÃ¼cklich ausÂ-
geschlossenen UnterÂsuchungen der HerzÂkranzgefÃ¤Ã�e handeln (BSG, Urteil
vom 11. Oktober 2006 aaO).

Â 

Das BSG hat in seiner Entscheidung vom 11. Oktober 2006 (aaO) zudem die
Hinweise der KBV auf die vom GBA in den QBK-RL normierten Regelungen zur
Beurteilung der QualitÃ¤t kernÂÂspinÂtomoÂgraphischer UnterÂÂsuchungen der
Herzmorphologie, der Herzfunktion und der HerzÂperÂfusion aufgegriffen und
dargelegt, dass derartige Regelungen in einer Richtlinie, die allein in der vertragsÂ-
Ã¤rztlichen Versorgung Bedeutung hat, nicht verstÃ¤ndÂlich wÃ¤ren, wenn die dort
angesprochenen Herzuntersuchungen nicht zumindest teilÂweise im Rahmen der
vertragsÂÃ¤rztlichen Versorgung erbracht werden kÃ¶nnten. Damit ist allerdings
noch keine verbindliche Aussage dazu getroffen, welche konkreten Untersuchungen
unter den Tatbestand der GOP 34430 EBM fallen kÃ¶nnten. Vielmehr wird an den
Formulierungen im Urteil des BSG (aaO, â��nicht zumindest teilweiseâ��; ferner Rn
13: â��trifft in dieser Allgemeinheit jedoch nicht zuâ�� und Rn 19:

                            12 / 23

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%206%20KA%201/05%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%204-2500%20Â§%20135%20Nr%2010
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%206%20KA%2024/13


 

â��Kernspintomographie des Herzens, die gegenwÃ¤rtig noch nicht einmal in
vollem Umfang Bestandteil der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung istâ��) deutlich,
dass das BSG diese Frage im Ergebnis offengelassen hat. Darauf kam es fÃ¼r die
Entscheidung Ã¼ber die Klage eines KardioÂlogen, der die Berechtigung zur
Erbringung kernspintomoÂgraÂphischer Leistungen begehrte, im Ergebnis auch
nicht an. Nichts anderes gilt fÃ¼r die Revision desselben Arztes, Ã¼ber die das BSG
im Verfahren B 6 KA 24/13 R (aaO) entschieden hat.

Â 

Das Argument, dass die Regelungen zur Beurteilung der QualitÃ¤t kernÂÂspinÂ-
tomoÂgraphischer UnterÂÂsuchungen der Herzmorphologie, der Herzfunktion und
der HerzÂperÂfusion in den QBK-RL nicht verstÃ¤ndlich wÃ¤ren, wenn solche
Untersuchungen nicht zumindest teilÂweise im Rahmen der vertragsÂÃ¤rztlichen
Versorgung erbracht werden kÃ¶nnten, lÃ¤sst seinerseits auch keinen zwinÂgenÂ-
den Schluss Ã¼ber die ZulÃ¤ssigkeit und AbrechnungsfÃ¤higkeit solcher
Untersuchungen zu. Dabei ist hervorzuheben, dass sich die QBK-RL nicht auf
kernspintomographische UnterÂsuchungen des Herzens beschrÃ¤nken, sondern
Kriterien fÃ¼r den gesamten Leistungsbereich der Kernspintomographie festlegen
(Â§ 1 Abs 1 QBK-RL). Vor diesem Hintergrund vermag der Senat nicht
auszuschlieÃ�en, dass in die Richtlinien â��Â etwa aus GrÃ¼nden der fachlichen
VollstÃ¤ndigkeit â�� auch Regelungen aufgenommen worden sind, die (noch) gar
keinen AnwenÂdungsÂbereich in der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung haben. 

Â 

c) Hiervon ausgehend waren MRT-Untersuchungen des Herzens auch im Zeitraum
des Quartals I/2014 lediglich teilweise Bestandteil der vertragsÂÃ¤rztlichen
Versorgung. Zum einen sind die in der PrÃ¤ambel des AbÂschnitts 34.4 EBM aufÂ-
gefÃ¼hrten UnterÂsuchungen der HerzkranzÂgefÃ¤Ã�e weiterhin ausdrÃ¼cklich
ausgeschlossen (wobei die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit nicht geltend
macht, dass es sich bei den streitigen Leistungen in 160 FÃ¤llen um
Untersuchungen der HerzkranzgefÃ¤Ã�e gehandelt hÃ¤tte). Zum anderen war die
hier streitige dynaÂmische HerzÂfunktionsÂÂdiagnostik (Kardio-MRT) aus den
nachstehenden GrÃ¼nden keine Leistung nach der GOPÂ 34430 EBM und konnte
deshalb nicht im Rahmen der vertragsÂÃ¤rztÂlichen Versorgung erbracht und
abgerechnet werden. Unter diese GOP fiel vielmehr nur die morphologische
Darstellung (auch) des Herzens als Teil des Mediastinums.

Â 
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aa) FÃ¼r die insoweit erforderliche Auslegung vertragsÃ¤rztlicher
VergÃ¼tungsbestimmungen ist nach der stRspr des BSG und der des erkennenden
Senats in erster Linie auf den Wortlaut der jeweiligen Regelung abzustellen.
Hintergrund ist, dass das vertragliche Regelwerk dem Ausgleich der unterschiedÂ-
lichen Interessen von Ã�rzten und Krankenkassen dient und es vorrangig Aufgabe
des NormÂgebers des BewertungsmaÃ�stabs ist, ggf auftretende Unklarheiten zu
beseitigen. Die primÃ¤re Bindung an den Wortlaut folgt aber auch aus dem
Gesamtkonzept des vertraglichen RegelÂwerks als einer abschlieÃ�enden
Regelung, die keine ErgÃ¤nzung oder LÃ¼ckenfÃ¼llung durch einen RÃ¼ckgriff auf
andere Leistungsverzeichnisse bzw GebÃ¼hrenÂordnungen oder durch eine
analoge Anwendung zulÃ¤sst. Raum fÃ¼r eine systematische InterÂpretation im
Sinne einer Gesamtschau der im inneren Zusammenhang stehenden vergleichÂ-
baren oder Ã¤hnlichen TatbestÃ¤nde eines Leistungsverzeichnisses ist nur dann,
wenn der Wortlaut eines Leistungstatbestandes zweifelÂhaft ist und es einer
Klarstellung bedarf. Eine entstehungsgeschichtliche Auslegung kommt bei unklaren
oder mehrdeutigen Regelungen ebenfalls in Betracht, kann allerdings nur anhand
von Dokumenten erfolgen, in denen die Urheber der Bestimmungen diese in der
Zeit ihrer Entstehung selbst erlÃ¤utert haben. Zudem dÃ¼rfen
Leistungsbeschreibungen weder ausdehnend ausgelegt noch analog angewendet
werden (vgl zu alledem BSG, Urteil vom 16. Dezember 2015 â�� B 6 KA 39/15 R,
SozR 4-5531 Nr 40100 Nr 1; Urteil des erkennenden Senats vom 8.Â Juni 2016Â â��
L 3 KA 49/13, juris). Bei der Wortlautauslegung sind zudem auch der medizinische
Ablauf sowie ggf der Ablauf technischer Verfahren zu berÃ¼cksichtigen (vgl dazu
nur BSG, Urteil vom 13. Mai 1998 â�� B 6 KA 34/97 R, SozR 3-5555 Â§ 10 Nr 1 ;
BSG, Urteil vom 16. Mai 2018 â�� BÂ 6 KA 16/17Â R, SozR 4-5531 Nr 33076 Nr 1 ;
LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 30. September 2020 â�� L 3 KA 39/17, juris
Rn 28 ff ).

Â 

Bei Zugrundelegung dieser MaÃ�gaben unterfÃ¤llt die Kardio-MRT-Untersuchung
nicht der Leistungslegende der GOP 34430 EBM. Es bedarf insoweit keiner
nÃ¤heren Darlegungen, dass sich in der nach dem WortÂlaut der Leistungslegende
zu untersuchenden KÃ¶rperÂÂregion Thorax zwar auch das Herz befindet. Dasselbe
gilt fÃ¼r die im obligaten Leistungsinhalt beschriebene DarÂstellung des
Mediastinums, mithin des bindegewebigen Raums in der Medianen des Thorax
zwischen den beiden PleurahÃ¶hlen, in dem ua das Herz liegt (vgl dazu
Pschyrembel Online, Stw: MediaÂstinum). 

Â 
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Der Gegenstand und der medizinische Ablauf einer Kardio-MRT sowie die dabei
anzuwenÂdenÂden technischen VerfÂahren lassen sich hingegen nicht mehr unter
die Leistungslegende und den obligaten Leistungsinhalt der GOP 34430 EBM
subsumieren. Entscheidend ist insoweit weniger die zu untersuchende
KÃ¶rperregion als vielmehr die Untersuchungsmethode MRT.

Â 

bb) Dabei spricht einiges fÃ¼r die Auffassung der KlÃ¤gerin, dass hinsichtlich dieser
Beurteilung fÃ¼r die Beteiligten und den Senat keine Bindung an den Beschluss des
EBewA vom 18. Mai 2021 (im Internet verÃ¶ffentlicht unter https://institut-
ba.de/ba/beschluesse.html; vgl auch den Hinweis auf diese VerÂÃ¶ffentlichung im
DÃ�Bl, Jg 118, Heft 47 vom 26. November 2021, A2239) besteht. In diesem
Beschluss hat der Ausschuss festgestellt, dass die im Verfahren gemÃ¤Ã� Â§Â 87
Abs 3e SÂ 4 SGB V angefragte Leistung Kardiale MagnetÂresonanzÂtomoÂgraphie
(Kardio-MRT) nicht als abrechnungsfÃ¤hige LeisÂtung im EBM abgebildet sei,
sondern eine neue Methode gemÃ¤Ã� Â§ 135 Abs 1 SGB V darstelle. Anlass fÃ¼r
den Beschluss war der Antrag der DGK auf Auskunft gemÃ¤Ã� Â§ 87 Abs 3e S 4 SGB
V. Nach dieser Vorschrift ist der BewA verpflichtet, im Einvernehmen mit dem GBA
hinsichtlich einer neuen Leistung auf Verlangen Auskunft zu erteilen, ob die AufÂ-
nahme der neuen Leistung in den EBM in eigener ZustÃ¤ndigkeit des BewA beraten
werden kann oder ob es sich dabei um eine neue Methode handelt, die nach Â§ 135
Abs 1 S 1 SGB V zunÃ¤chst einer Bewertung durch den GBA bedarf. Aus der
Vorschrift selbst ergibt sich ein zweistufiges Verfahren: ZunÃ¤chst ist das
Einvernehmen mit dem GBA herzustellen, und sodann hat der BewA die geforderte
Auskunft zu erteilen. Dabei sehen die Regelungen in Kapitel II Â§Â§ 6 AbsÂ 4, 8 Abs
1 der VerfahrensÂordnung des BewA nach Â§ 87 Abs 1 S 1 SGB V (VerfO-BewA)
einen Beschluss vor, der zur Herstellung des Einvernehmens mit den
entscheidungserheblichen GrÃ¼nden an die GeschÃ¤ftsstelle des GBA Ã¼bermittelt
wird. GemÃ¤Ã� Â§Â 8 Abs 3 VerfO-BewA wird der Auskunftsberechtigte nach
Herstellung des Einvernehmens mit dem GBA spÃ¤testens im darauffolgenden
Monat durch die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des BewA Ã¼ber das Ergebnis der PrÃ¼fung
seines Auskunftsverlangens unter Angabe der GrÃ¼nde informiert. 

Â 

Bei der Herstellung des Einvernehmens handelt es sich um eine verwaltungsÂ-
interne Form der Beteiligung. Der insoweit erforderlichen Zustimmung seitens des
GBA kommt â�� wie in anderen gesetzlich oder untergesetzlich normierten
Erfordernissen der Herstellung eines EinverÂnehÂmens (vgl dazu BSG, Urteil vom
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15. MÃ¤rz 2017 â�� B 6 KA 35/16 R, SozR 4-5540 Anl 9.1 Nr 12, Rn 42 zur
Herstellung des Einvernehmens nach Abs 1 und 2 Anh 9.1.5 der Anl 9.1 zum
Bundesmantelvertrag-Ã�rzte mwN zu anderen FÃ¤llen einer gesetzlich geforderten
Herstellung des Einvernehmens) â��Â keine unmittelbare AuÃ�enwirkung zu. Das
kÃ¶nnte auch fÃ¼r den Beschluss des EBewA vom 18. Mai 2021 gelten, der den
ersten Schritt zur Herstellung des EinvernehÂmens mit dem GBA darstellt. 

Â 

Letztlich bedarf dies aber keiner Entscheidung. Sofern der Beschluss des EBewA
auch gegenÂÃ¼ber den Teilnehmern an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung
verbindlich wÃ¤re, bedeutete das nicht, dass die KlÃ¤gerin diesbezÃ¼glich ohne
RechtsschutzmÃ¶glichkeiten stÃ¼nde. Vielmehr wÃ¤re die RechtmÃ¤Ã�igkeit des
Beschlusses dann â�� wie die RechtÂmÃ¤Ã�igÂkeit von BeschlÃ¼ssen des BewA im
Allgemeinen (vgl dazu Altmiks in: Bergmann/PauÂge/SteinÂmeyer, Gesamtes
MedizinÂrecht, 3.Â Aufl 2018, Â§ 87 Rn 42) â�� inzident im Rahmen der Klage
gegen den Honorarbescheid zu Ã¼berprÃ¼fen, soweit er Auswirkungen auf den
VergÃ¼tungsÂanspruch des MVZ hat. Ist der Beschluss nicht verbindlich, dann
bleibt die Frage der AbrechnungsfÃ¤higkeit der von der KlÃ¤gerin erbrachten
Leistungen uneingeschrÃ¤nkt Gegenstand der richterlichen Beurteilung. In beiden
FÃ¤llen kommt der Senat zu dem Ergebnis, dass die Auffassung des EBewA zutrifft.

Â 

cc) Der Senat stÃ¼tzt sich insoweit im Wesentlichen auf die AusfÃ¼hrungen der
DGK in ihrem Antrag vom Dezember 2020 sowie die Tragenden GrÃ¼nde des
Beschlusses des GBA vom 21.Â Oktober 2021, den bzw die er mit VerfÃ¼gung vom
25. Februar 2022 in das Verfahren eingefÃ¼hrt hat und zu denen den Beteiligten
Gelegenheit zur StellungÂnahme mit Blick auf den Gegenstand des vorliegenden
Rechtsstreits gegeben worden ist.

Â 

In ihrem Antrag nach Â§ 87 Abs 3e S 4 SGB V (dort S 18 f) hat die DGK zunÃ¤chst
dargelegt, dass eine leitliniengerechte Darstellung der koronaren GefÃ¤Ã�e zur
kardiologischen Diagnostik in der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung derzeit nicht
mÃ¶gÂlich sei. Sie hat dazu ausÂdrÃ¼cklich die GOP 34430 EBM benannt und
nachvollziehbar ausgefÃ¼hrt, dass der entstehende Aufwand bei der DurchÂ-
fÃ¼hrung einer Kardio-MRT grundsÃ¤tzlich wesentlich hÃ¶her sei als der bei einer
einÂfachen Thorax-MRT. Danach ist etwa das Untersuchungsprotokoll der
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individuellen FrageÂstellung spezifisch anzupassen, sodass nicht alle
Herzuntersuchungen nach dem gleichen StandardÂprotokoll â��gefahrenâ��
werden kÃ¶nnen. Zudem ist im Gegensatz zur standardmÃ¤Ã�igen Thorax-MRT ein
hÃ¶herer Ã�berÂwachungsÂaufÂwand nÃ¶tig. Den Patienten mÃ¼ssen ein EKG,
eine BlutÂdruckÂÂmanschette und eine Pulsoxymetrie angelegt werden. Im Falle
einer StressunterÂsuchung mÃ¼ssen ferner zwei statt einem venÃ¶sen Zugang
gelegt werden. Die AufklÃ¤rung ist im Falle der Stress-MRT aufwendiger, da neben
der AufklÃ¤rung Ã¼ber die NebenÂwirkungen des Magneten und des
Kontrastmittels auch Ã¼ber die Nebenwirkungen des Stress-Medikaments
aufgeklÃ¤rt werden muss. DarÃ¼ber hinaus ist auch die DurchfÃ¼hrung der Kardio-
MRT als solche mit einem erheblichen MehrÂaufwand verbunden. WÃ¤hrend sich
die Thorax-MRT standardmÃ¤Ã�ig nicht an patientenindividuellen Schnittebenen,
sondern nur an den drei RaumÂebenen orientiert, mÃ¼ssen fÃ¼r die Kardio-MRT
mehrere (und zwar bis zu 20 verschiedene) patientenindividuelle SchnittÂebenen
geplant werden. Diese Schnittebenen werden mit verschiedenen SequenzÂ-
techniken akquiriert (SeÂquenÂzen zur Funktionsdiagnostik, Sequenzen zur sog
parametrischen GewebsÂquantiÂfizieÂrung, Sequenzen zur Darstellung von
Narben). DarÃ¼ber hinaus bedarf es einer speziellen Ã�berÂwaÂchung des
Patienten wÃ¤hrend der Stress-Untersuchung, da es infolge des Stress-
Medikaments zu RhythmusstÃ¶rungen kommen kann. Insoweit muss auch das
Personal fÃ¼r die Erkennung solcher RhythmusstÃ¶rungen trainiert werden;
insbesondere muss die Evakuierung des Patienten aus dem Scanner eingeÃ¼bt
werden. 

Â 

Die KlÃ¤gerin ist dieser Darstellung nicht entgegengetreten. Sie hat auch nicht
dargelegt, dass die von ihr erbrachten funktionsdiagnostischen Kardio-MRT-
Untersuchungen in wesentÂlicher Hinsicht anders durchgefÃ¼hrt worden wÃ¤ren
als von der DGK dargestellt. Allein die danach festÂzustellenden erheblichen
Unterschiede im medizinischen Ablauf und technischen Verfahren der
funktionsdiagnostischen Kardio-MRT gegenÃ¼ber der Thorax-MRT nach der GOP
34430 EBM bestÃ¤tigen aber die Auffassung der Beklagten, dass die Kardio-MRT als
Leistung der dynaÂmischen FunktionsÂdiagnostik eine ganz andere UnterÂ-
suchungsÂmaÃ�Ânahme ist als die Thorax-MRT, die sich standardmÃ¤Ã�ig auf die
morphologische Darstellung der in der GOP beschrieÂbenen KÃ¶rperÂregion
beschrÃ¤nkt und dementsprechend eine vergleichsweise einfache
Untersuchungsmethode darstellt. Das zeigt sich auch am Inhalt der Regelungen in
Abschnitt 5.3 der Anlage I zur QBK-RL, die recht differenzierte Anforderungen an
MRT-UnterÂsuchungen zur Darstellung der Herzfunktion einerseits und zur
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Darstellung der anderen Regionen des UntersuchungsÂgebiets Thorax
(einschlieÃ�lich der Herzmorphologie) andererseits â�� insbesonÂdere in Bezug auf
die Wichtung â�� enthalten (zu den technischen UnterÂschieden bei HerzÂ-
untersuchungen vgl auch Kramme, Medizintechnik, 3. Aufl 2007, Abschnitt 16.6.8). 

Â 

Dass die GOP 34430 EBM lediglich die weniger aufwendigen morphologischen
UnterÂsuchungen umfasst, lÃ¤sst sich auch an der Bewertung der Leistung ablesen.
Diese liegt mit 122,88 Euro deutlich unterhalb der VergÃ¼tung, die aufgrund eines
im Bezirk der Beklagten mit einigen Kassen (zB der K.) im Jahr 2016 geschlossenen
Vertrages zur besonderen Versorgung von Versicherten mit ua Kardio-MRT fÃ¼r die
DurchfÃ¼hrung einer Kardio-MRT gezahlt wird. Diese VergÃ¼tung belief sich nach
den unwidersprochen gebliebenen AusfÃ¼hÂrungen der Beklagten in der
BerufungsbegrÃ¼ndung vom 5. Juli 2019 seinerzeit auf 561,36 Euro.

Â 

Die Ã¼ber eine morphologische Darstellung des Herzens weit hinausÂgehende
DarÂstellung der HerzÂfunktion ist daher nicht von der GOP 34430 EBM erfasst, was
eine Abrechnung der vom MVZ der KlÃ¤gerin erbrachten Kardio-MRT-UnterÂ-
suchungen nach dieser GOP ausschlieÃ�t.

Â 

3. UnabhÃ¤ngig hiervon wÃ¤re die angefochtene sachlich-rechnerische
Richtigstellung jedoch selbst dann nicht zu beanstanden, wenn die von der
KlÃ¤gerin erbrachten und abgerechneten Kardio-MRT-Untersuchungen noch unter
den Wortlaut der GOP 34430 EBM fielen. Denn einer Abrechenbarkeit der
Untersuchungen steht jedenfalls entgegen, dass es sich hierbei um eine neue
Untersuchungsmethode iSd Â§ 135 Abs 1 S 1 SGB V handelt, die in der vertragsÂ-
Ã¤rztlichen Versorgung zulasten der Krankenkassen nur erbracht werden darf, wenn
der GBA ua den diagnostischen und therapeutischen Nutzen der neuen Methode
sowie deren mediÂzinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit â�� auch im
Vergleich zu bereits zulasten der KrankenÂkassen erbrachten Methoden â�� nach
dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse in RichtÂlinien nach Â§
92 Abs 1 S 2 Nr 5 SGB V anerkannt hat. Eine solche Anerkennung liegt fÃ¼r die
funktionsdiagnostische Kardio-MRT aber nicht vor.

Â 
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a) Zu den neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden iSv Â§ 135 Abs 1 S 1
SGB V zÃ¤hlen nicht nur Leistungen, die noch nicht als abrechnungsfÃ¤hige
Ã¤rztliche Leistungen im EBM entÂhalten sind, sondern auch solche, die zwar als
Ã¤rztliche Leistungen im EBM aufgefÃ¼hrt sind, deren Indikation oder Art der
Erbringung aber wesentliche Ã�nderungen oder ErweiÂterungen erfahren hat. Das
folgt aus Kap 2 Â§ 2 Abs 1 lit b der Verfahrensordnung des GBA (VerfO-GBA) und
entspricht der Rechtsprechung des BSG (vgl Urteil vom 4. April 2006 â�� B 1 KR
12/05 R, SozR 4-2500 Â§ 17 Nr 8, Rn 20 mwN; Urteil vom 11. Mai 2017 â�� B 3 KR
6/16 R, SozR 4-2500 Â§Â 33 Nr 51, Rn 33). Mithin erfordert die Abrechenbarkeit
einer Untersuchung, die zwar an sich unter den Tatbestand einer bereits im EBM
aufgefÃ¼hrten Leistung subsumiert werden kÃ¶nnte, bei der es sich jedoch um
eine neue Untersuchungsmethode iSv Â§ 135 Abs 1 S 1 SGB V handelt, zusÃ¤tzlich
die Anerkennung der Untersuchungsmethode durch den GBA (vgl auch BSG, Urteil
vom 25. August 1999 â�� B 6 KA 39/98 R, SozR 3-2500 Â§ 135 Nr 11, RnÂ 13).

Â 

b) Die funktionsdiagnostische Kardio-MRT ist eine neue Untersuchungsmethode iSd
Â§ 135 AbsÂ 1 S 1 SGB V.

Â 

Eine Methode ist â��neuâ��, wenn sie sich von bereits anerkannten und
zugelassenen BehandÂlungen oder Untersuchungen so deutlich unterscheidet, dass
eine selbststÃ¤ndige Bewertung durch den GBA erforderlich ist (vgl BSG, Urteil vom
11. Mai 2017 aaO, Rn 34 ff). FÃ¼r die Beurteilung, welche Ã�nderungen oder
Erweiterungen in diesem Sinne â��wesentlichâ�� sind, bedarf es einer Orientierung
am Schutzzweck des Â§ 135 Abs 1 SGB V (dazu und zum Folgenden vgl BSG aaO,
Rn 36 ff). Die Notwendigkeit einer nach dieser Vorschrift abzugebenden Empfehlung
des GBA dient der Sicherung der QualitÃ¤t und Wirtschaftlichkeit der Leistungen.
Neue mediÂzinische Verfahren dÃ¼rfen zum Schutz des Patienten nicht ohne
hinreichende PrÃ¼fung ihres diagnostischen bzw therapeutischen Nutzens und
etwaiger gesundheitlicher Risiken in der vertragsÂÃ¤rztlichen Versorgung
angewandt werden, und im Hinblick auf das WirtschaftlichÂkeitsÂgebot darf die
Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht auf unwirkÂsame
oder unwirtschaftliche Untersuchungs- und Behandlungsverfahren ausgedehnt
werden.

Â 
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Eine wesentliche Ã�nderung oder Erweiterung erfahren bereits im EBM enthaltene
Ã¤rztliche Leistungen oder zulasten der GKV abrechnungsfÃ¤hige Methoden
insbesondere dann, wenn sich der diagnostische bzw therapeutischen Nutzen aus
einer bisher nicht erprobten WirkungsÂweise der Methode ergeben soll bzw sich ihr
Wirkprinzip oder ihr Anwendungsgebiet von anderen, in der vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung bereits eingefÃ¼hrten systematischen HeranÂgehensweisen wesentlich
unterscheidet, oder wenn mit der Methode aus anderen GrÃ¼nden gesundheitliche
Risiken verbunden sein kÃ¶nnen, denen bisher nicht nachgegangen wurde. Eine
neue Wirkungsweise und bisher nicht erforschte Risiken kÃ¶nnen sich auch aus der
KomplexitÃ¤t der Methode oder ihres technischen Ablaufs ergeben (vgl BSG aaO,
Rn 39 mwN). Solange das zustÃ¤ndige Beschlussgremium des GBA zu einer
Untersuchungs- oder Behandlungsmethode noch keine Bewertung abgegeben hat,
haben die Gerichte zu prÃ¼fen, ob die Methode im Vergleich zu bereits
anerkannten Methoden oder zugelassenen vertragsÃ¤rztlichen Leistungen so
deutliche Unterschiede aufweist, dass eine selbststÃ¤ndige Bewertung durch den
GBA erforderlich ist (vgl BSG aaO, Rn 41).

Â 

Bei Zugrundelegung dieser GrundsÃ¤tze weist die der funktionsdiagnostischen
Kardio-MRT zugrunde liegende Methode wesentliche Unterschiede zu bereits
anerkannten UntersuchungsÂverfahren auf und ist als bisher nicht anerkannt
anzusehen. Der Senat folgt insoweit der Beurteilung des GBA, die der Ausschuss in
den Tragenden GrÃ¼nden zu seinem Beschluss vom 21. Oktober 2021 ausfÃ¼hrlich
und â�� in Bezug auf die hier nur maÃ�gebende Funktionsdiagnostik des Herzens
â�� zutreffend begrÃ¼ndet hat. Danach liegt der Kardio-MRT im Rahmen der
Diagnostik einer stabilen KHK, einer Kardiomyopathie und einer Myokarditis eine
Methode mit einem neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzept zugrunde, da
sich die Zielsetzung, die Anwendung und die DurchfÃ¼hrung der MRT in diesen
fÃ¼r die Untersuchung infrage kommenden Indikationen wesentlich von der Thorax-
MRT und anderen bereits in der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung anerkannten
Methoden unterscheiden.

Â 

Soweit etwa zur Diagnostik der stabilen KHK eine direkte Bildgebung der
KoronargefÃ¤Ã�e mittels MRT erfolgen soll, beruht diese auf einem im Vergleich zu
den bisher im Rahmen der vertragsÂÃ¤rztlichen Versorgung mit dieser Zielsetzung
erbrachten Methoden â�� insbesondere der KoronarÂangiographie â�� auf einem
neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzept. Das folgt schon aus den sich
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deutlich unterscheidenden physikalischen Eigenschaften, die bei der RÃ¶ntgenÂ-
diagnostik einerseits und bei der MRT andererseits zum Tragen kommen. FÃ¼r die
Darstellung der funkÂtionellen Folgen einer koronaren Minderperfusion bedarf es
einer zeitlichen AuflÃ¶sung der dynamischen Bewegungsmuster des Herzens Ã¼ber
einen gesamten Herzzyklus und der InterÂpretation der Bewegungsmuster im
VerhÃ¤ltnis zur regionalen Perfusion. FÃ¼r diese DarstelÂlunÂgen sind besondere
technische MaÃ�nahmen und eine Kontrastmittelverabreichung notwendig, die bei
der magnetresonanzbasierten Darstellung der alleinigen Morphologie in situ (etwa
wie bei der Thorax-MRT) nicht erforderlich sind und dementsprechend auch nicht
zum obligaten Leistungsinhalt gehÃ¶ren. Die Interpretation der Bewegungsmuster
kann Ã¼berdies eine ergÃ¤nÂzende Untersuchung unter einem (idR
pharmakologisch ausgelÃ¶sten) Perfusionsstress und damit zusÃ¤tzliche
Prozessschritte erfordern, um funktionelle Reserven bzw Limitationen darstellen zu
kÃ¶nnen. Daraus ergeben sich potentielle GefÃ¤hrdungen der Patienten, die
besonderer Vorkehrungen bedÃ¼rfen, welche bei der alleinigen morphologischen
Darstellung nicht erforderlich sind. Dementsprechend sind bei der
funktionsdiagnostischen Kardio-MRT derart abweichende Einwirkungen auf den
Patienten zu erwarten, dass die ErkenntÂnisse zum Nutzen und zu den Risiken einer
Thorax-MRT nicht auf die Kardio-MRT Ã¼bertragbar sind. 

Â 

Auch im Rahmen der Diagnostik einer Kardiomyopathie unterscheidet sich die
Kardio-MRT insoweit wesentlich von der Thorax-MRT, als die Kardio-MRT auf eine
differenzierte GewebeÂcharakterisierung des Herzmuskels zielt und damit deutlich
Ã¼ber eine Darstellung der MorphoÂlogie des Thorax und der Organe hinausgeht.
Zudem beruht die Kardio-MRT auch hier im Vergleich zur bisher etablierten Methode
der Echokardiografie auf einem grundlegend anderen physikalischen
Darstellungsprinzip (MRT: Kernspinresonanz des Gewebes, EchokardioÂgraphie:
akustische Eigenschaften). Sofern es auf die Unterscheidung zwischen einer
ischÃ¤Âmischen und einer nicht-ischÃ¤mischen Genese ankommt, bedarf es auch
hier der dynamischen Darstellung eines gesamten Herzzyklus zur Analyse
regionaler KontraktilitÃ¤tsstÃ¶rungen. Dass dies Ã¼ber die reine Abbildung der
Organmorphologie wie bei der Thorax-MRT deutlich hinausgeht, liegt auf der Hand.

Â 

Auch die Differenziertheit der Darstellung von EntzÃ¼ndungszeichen des Myokards
und des Perikards im Rahmen der Diagnostik einer Myokarditis mittels Kardio-MRT
geht deutlich Ã¼ber die Darstellung der Organmorphologie im Rahmen der Thorax-
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MRT hinaus. Zur DarÂstellung dieser geweblichen Differenzierungen bedarf es
anderer Techniken als fÃ¼r die Thorax-MRT. Zudem unterscheidet sich die MRT
wiederum offensichtlich wesentlich von den bisher bei dieser Indikation etablierten
Verfahren der Echokardiographie sowie der MaÃ�nahmen invasiver Diagnostik
(Myokardbiopsien). SchlieÃ�lich erfordert eine Unterscheidung zwischen einer
ischÃ¤mischen und nicht-ischÃ¤mischen Genese auch bei dieser Indikation eine
dynamische Darstellung eines gesamten Herzzyklus zur Analyse regionaler
KontraktilitÃ¤tsÂstÃ¶rungen.

Â 

SchlieÃ�lich machen auch die mit funktionellen MRT-Untersuchungen des Herzens
verbundenen Risiken fÃ¼r den Patienten eine selbststÃ¤ndige Bewertung der
funktionsdiagnostischen Kardio-MRT durch den GBA erforderlich. Insoweit kann zwar
nicht maÃ�gebend die NotÂwendigkeit der Kontrastmittelgabe angefÃ¼hrt werden,
weil eine solche sich im Einzelfall auch im Rahmen der Thorax-MRT ergeben kann
und deshalb im fakultativen Leistungsinhalt der GOP 34430 EBM aufgefÃ¼hrt ist.
DarÃ¼ber hinaus besteht bei einer funktionsdiagnostischen Kardio-MRT unter
induziertem PerfusionsÂstress jedoch das Risiko von HerzrhythmusstÃ¶rungen, die
mit der NotwendigÂkeit einer Bergung des Patienten aus dem Tomographen bis hin
zur Reanimation verbunden sein kÃ¶nnen. Daraus ergeben sich offenkundig
weitergehende Anforderungen an die ProzessqualitÃ¤t bei der DurchfÃ¼hrung der
Untersuchung sowie zusÃ¤tzliche Prozessschritte. Insbesondere bedarf es bei der
DurchfÃ¼hrung funktioneller Untersuchungen speziell geschulten kardioÂlogischen
Personals insbesondere fÃ¼r die pharmaÂkologische Stressinduktion, die
Ã�berwachung der Herzfunktion und die Bereitschaft zur Notfallintervention. Das
schlieÃ�t eine Delegierung der DurchfÃ¼hrung der UnterÂsuchung auf
medizinisches Hilfspersonal â�� wie bei der Thorax-MRT Ã¼blich â�� aus.

Â 

Nach alledem unterscheidet sich die funktionsdiagnostische Kardio-MRT im Hinblick
auf die technischen AblÃ¤ufe, teilweise aber auch im Hinblick auf die damit
verbundenen gesundÂheitÂlichen Risiken so deutlich von den bisher anerkannten
Untersuchungsmethoden (einschlieÃ�lich der Thorax-MRT nach GOP 34430 EBM),
dass hierfÃ¼r eine selbststÃ¤ndige Bewertung durch den GBA erforderlich ist. Die
Entscheidung des SG hat daher keinen Bestand haben kÃ¶nnen.

Â 
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D. Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 197a Abs 1 S 1 Teils 3 SGG iVm Â§ 154 Abs
1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

Â 

Der Senat hat die Revision wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Rechtssache
gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs 2 Nr 1 SGG zugelassen. 

Â 

Die Festsetzung des Streitwerts des Berufungsverfahren ergibt sich aus der Anwendung von
Â§Â 197a Abs 1 S 1 Teils 1 SGG iVm Â§Â§ 47 Abs 1 S 1, 52 Abs 1 Gerichtskostengesetz
(GKG). Dabei legt der Senat die Streitwertberechnung der Beklagten vom 19. Juni 2015 (zur
GOP 34430 EBM) zugrunde, gegen die die KlÃ¤gerin keine Einwendungen erhoben hat.

Erstellt am: 06.02.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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